
Gemeinde Jenesien
Schrann 1

39050 Jenesien  S T E M P E L M A R K E

AUßERORDENTLICHE BEITRÄGE AN VEREINE - ANTRAG

DER/DIE ANTRAGSTELLER/IN

Vorname Nachname

Geburtsdatum Geburtsgemeinde Steuernummer

Straße und Hausnummer Postleitzahl und Gemeinde

Telefon - Mobiltelefon E-Mail Fax

ORGANISATION

Benennung der Organisation Gründungsjahr

Vorname (gesetzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin) Nachname (gesetzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin)

Straße und Hausnummer Postleitzahl und Gemeinde

Telefon - Mobiltelefon E-Mail Steuernummer und eventuelle  P.IVA

TÄTIGKEIT:

□ Außerordentliche Initiative oder Aktivität

□ Investition

□ Anfrage der Anzahlung

ANTRAGSDATEN

Ansuchen um Gewährung des Beitrages für das Jahr:

Tätigkeitsbereich der Organisation

□  Kultur und Weiterbildung

□  Sport

□  Frauenfragen

□  Familie und Jugend

□  Umwelt- und Denkmalschutz

□  Zivilschutz



□  Sozial- und Gesundheitswesen □  Freizeit und Fremdenverkehr □  Sonstiges

ÜBERWEISUNGSDATEN

□  BANKÜBERWEISUNG

Kontoinhaber Filiale

Bankinstitut IBAN

□  POSTSCHECKÜBERWEISUNG

Postgirokonto

□ SCHATZAMT

Vorname des Berechtigten Nachname des Berechtigten

Geburtsdatum Steuernummer

Der/die Antragsteller/in macht die nachstehenden Angaben unter eigener Verantwortung und in Kenntnis der strafrechtlichen 

Folgen laut Artikel 76 des D.P.R. Nr. 445/2000, i.g.F., im Falle unwahrer oder unvollständiger Angaben.

• Die Organisation ist von der Stempelmarke befreit,  falls sie im Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen 
Organisationen eintragen ist (Art. 8 Gesetz vom 11.08.1991, Nr. 266).

□  Ja □  Nein

• Die Organisation ist im Landesregister der ehrenamtlichen Tätigkeit eingetragen, wie vom Landesgesetz vom 
01.07.1993, Art. 11 vorgesehen.

□  Ja □  Nein

• Eine Ablichtung der Gründungsurkunde und der geltenden Satzung ist bereits in der Gemeinde hinterlegt.

□  Ja □  Nein

• Vereinsintern wird eine Rechnungsprüfung vorgenommen.

□  Ja □  Nein

• Die  Organisation  ist  eine  eingetragene,  nicht  gewinnorientierte,  gemeinnützige  Organisation  im Sinne  von 
Artikel 10 der Verordnung mit Gesetzeskraft Nr. 460 vom 4. Dezember 1997 (sog. ONLUS).

□  Ja □  Nein

• Für die in diesem Antrag angeführten Ausgaben wurde bei einer anderen Gemeinde- oder Landesbehörde eine  
Subvention beantragt.

□  Ja Behörde: □  Nein

• Der bei der Gemeinde beantragte Beitrag unterliegt dem 4-Prozent-Einbehalt (D.P.R. Nr. 600/1973), weil:

□ sie  dienen  einer  gewerblichen  Tätigkeit,  gemäß  den  geltenden  Steuerbestimmungen 
(vorsteuereinbehaltspflichtig);

□ obwohl der Begünstigte nicht ausschließlich oder vorwiegend eine Handelstätigkeit ausübt, dient der Beitrag zur 

Verminderung von Betriebslasten oder zur Deckung von Defiziten der Betriebsführung, die auch Einnahmen aus einer  
gelegentlichen Handelstätigkeit enthält (vorsteuereinbehaltspflichtig);



• Der bei der Gemeinde beantragte Beitrag unterliegt nicht dem 4-Prozent-Einbehalt, weil:

□ der Zuschuss wird ausschließlich für den Erwerb und die Modernisierung von Investitionsgütern („beni strumentali“ 
gemäß  Art.  28,  Abs.  2  DER  600/1973)  verwendet,  die  in  das  entsprechende  Register  der  Abschreibungen 
eingetragen sind;(nicht vorsteuereinbehaltspflichtig);

□ der  Beitrag  bezieht  sich  nur  auf  Kosten  für  den  Besuch  bzw.  für  die  Abwicklung  von 
Weiterbildungsveranstaltungen/Kurse, Schulungen (nicht vorsteuereinbehaltspflichtig);

□  der  Beitrag  ist  von  der  genannten  Pflicht  des  Vorsteuerabzuges  aufgrund  einer  anders  lautenden 
Gesetzesbestimmung                                                 befreit (nicht vorsteuereinbehaltspflichtig).

• MwSt.:

□ nicht absetzbar, weil die Mehrwertsteuer auf keine Tätigkeit im Sinne der Artikel 4 und 5 des besagten D.P.R. Nr. 633 

(Unternehmens-, Gewerbe- und Berufstätigkeit) anfällt;

□ nicht absetzbar, weil es sich um eine gewerbliche Tätigkeit im Sinne von Artikel 36/bis des besagten D.P.R. 633 

handelt (nur mehrwertsteuerfreie Tätigkeiten);

□ gänzlich absetzbar, laut Artikel 19 Absatz 1 sowie Artikel 19/ter D.P.R. Nr. 633 vom 26. Oktober 1972;

□ teilweise absetzbar im Sinne von Artikel  19 Absatz 3 des besagten D.P.R. 633. Wenn teilweise absetzbar, den 

Prozentsatz einfügen.

• Der Beitrag wird ausschließlich für den Zweck verwendet, für den er gewährt wird.

• Der/die  Antragsteller/in  kennt  den  Inhalt  der  Gemeindeverordnung  über  die  Gewährung  von  Beihilfen  an 

Körperschaften und Private und nimmt sämtliche dort angeführten Bedingungen an.

• Die Ämter und Funktionen innerhalb der Organisation werden durch Wahl bestellt und ehrenamtlich ausgeübt.

Der/die Antragsteller/in erklärt, sich bewusst zu sein, dass gemäß Art. 2 bis des Landesgesetzes vom 22.10.1993, Nr. 17, im 
Falle  von  Falscherklärungen,  von  Verwendung  von  gefälschten  Unterlagen  oder  von  solchen,  die  nicht  der  Wahrheit 
entsprechen, der Verein sein Anrecht auf den Beitrag verliert und zusammen mit der Person, welche die Handlungen gesetzt 
hat,  von  der  Möglichkeit  ausgeschlossen  wird,  für  einen  im  zitierten  Landesgesetz  festgelegten  Zeitraum  von  der 
Gemeindeverwaltung wirtschaftliche Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen.

KOSTENVORANSCHLAG DER AUßERORDENTLICHEN AUSGABEN

Beschreibung des Kostenvoranschlages: Betrag:

FINANZIERUNGSPLAN

EINNAHMEN:

□ Mitgliedsbeiträge €

□ Gemeindebeiträge €

□ Landesbeiträge €

□ Regionalbeiträge €

□ Vereinstätigkeiten €

□ Andere €

Gesamtbetrag:

AUSGABEN:



Beschreibung der Ausgaben: Gesamtbetrag:

RESTBETRAG: Differenzbetrag:

  D Dem Projekt wurde bereits folgender CUP zugewiesen:

      Gesamtbetrag CUP 

De  Dem  Projekt wurde noch kein CUP zugewiesen. Wir ersuchen um Erstellung des CUP mit einem 

       Gesamtbetrag von 

ERKLÄRUNGEN:

• Der/die Antragsteller/in erklärt, dass die vorhergehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und im Sinne von Artikel 

43 des D.P.R. Nr. 445/2000 u.n.Ä. feststellbar und belegbar sind.

• Der/die  Antragsteller/in  erklärt,  in  Kenntnis  der  von  Artikel  76  des  D.P.R.  Nr.  445/2000  u.n.Ä.  vorgesehenen 

strafrechtlichen Sanktionen bei Abgabe von unwahren Erklärungen bzw. bei Erstellung oder Gebrauch von gefälschten 

Urkunden zu sein.

• Der/die Antragsteller/in erklärt, die Datenschutzbestimmungen gelesen zu haben und damt einverstanden zu sein.

ANLAGEN

• 1 Stempelmarke - ausgenommen bei Befreiung (kann bei der zuständigen Dienststelle direkt bezahlt werden)

Einmalige Beiträge:

• Beschreibung und Begründung des Vorhabens

• Finanzierungsplan (wenn nicht bereits ausgefüllt)

Investitionsbeiträge:

• Beschreibung und Begründung des Vorhabens

• Projekt bei Bauvorhaben

• Kostenvoranschlag bei Einkäufen

• Finanzierungsplan (wenn nicht bereits ausgefüllt)

Datum Unterschrift

Gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 finden Sie die Informationen zum Schutz  
personenbezogener Daten unter folgendem Link www.gemeinde.jenesien.bz.it/Verwaltung/Web/Datenschutz und sie können in 
den Räumlichkeiten des Rathauses konsultiert werden.

http://www.gemeinde.jenesien.bz.it/Verwaltung/Web/Datenschutz

